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mögliche Umschlagfläche

1. Bauverbotszone

Innerhalb der Bauverbotszone (20 m ab Fahrbahnrand der K 343) sind Nebenanlagen und die Errichtung von 
Werbeanlagen nicht zulässig.

2. Baubeschränkungszone

Innerhalb der Baubeschränkungszone (20 m bis 40 m ab Fahrbahnrand der K 343) dürfen Nebenanlagen und 
Werbeanlagen nur mit Zustimmung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr,
regionaler Geschäftsbereich Lingen, errichtet werden.

3. Küstenkanal 

Die Fläche des Küstenkanalgrundstückes wurde als Wasserfläche (K) nachrichtlich übernommen.
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BEBAUUNGSPLAN NR. 4
"INTERKOMMUNALER
INDUSTRIEPARK KÜSTENKANAL"

ZWECKVERBAND
INTERKOMMUNALER INDUSTRIEPARK
KÜSTENKANAL

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER VERBANDSAUSSCHUSS DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALER INDUSTRIEPARK KÜSTENKANAL 
HAT IN SEINER SITZUNG AM _____________ DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 4 
BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM ___________ 
ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT WORDEN.

SATERLAND, DEN ________________

_________________________________                                                                                   
DER VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER  
______________________________________________________________________________________

2. PLANUNTERLAGE:

KARTENGRUNDLAGE: LIEGENSCHAFTSKARTE
                                          MAßSTAB: 1 : 1 000
                                          QUELLE: AUSZUG AUS DEN GEOBASISDATEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN
                                          VERMESSUNGS- UND KATASTERVERWALTUNG

                                                                                                     © 2014

HERAUSGEBER:         LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG  NIEDERSACHSEN
                                         

ANGABEN UND PRÄSENTATIONEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS SIND DURCH DAS 
NIEDERSÄCHSISCHE GESETZ ÜBER DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN (NVermG) SOWIE DURCH DAS 
GESETZ ÜBER URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE (URHEBERRECHTSSCHUTZGESETZ) 
GESETZLICH GESCHÜTZT.

DIE VERWENDUNG FÜR NICHTEIGENE ODER FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE UND DIE ÖFFENTLICHE 
WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSVERZEICHNISSE UND VON 
STANDARDPRÄSENTATIONEN IST NUR MIT ERLAUBNIS DER ZUSTÄNDIGEN VERMESSUNGS- UND 
KATASTERBEHÖRDE ZULÄSSIG. KEINER ERLAUBNIS BEDARF
1. DIE VERWERTUNG VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESEN UND VON 
         STANDARDPRÄSENTATIONEN FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES DURCH 
         KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN,
2. DIE ÖFFENTLICHE WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS
         UND VON STANDARDPRÄSENTATIONEN DURCH KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN, SOWEIT DIESE
         IM RAHMEN IHRER AUFGABENERFÜLLUNG EIGENE INFORMATIONEN FÜR DRITTE BEREITSTELLEN
         (AUSZUG AUS § 5 (3) NVermG).

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN BAULICHEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE 
VOLLSTÄNDIG NACH (STAND VOM 01/2012).
SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND BAULICHEN ANLAGEN GEOMETRISCH 
EINWANDFREI. DIE ÜBERTRAGBARKEIT DER NEU ZU BILDENDEN GRENZEN IN DIE ÖRTLICHKEIT IST 
EINWANDFREI MÖGLICH.
 
FRIESOYTHE, DEN ____________       
                                                                                                    
 ________________________________________________
ÖFFENTLICH BESTELLTER VERMESSUNGS-INGENIEUR

                                      
PLANGRUNDLAGE ERGÄNZT DURCH:
DIPL. ING. UWE TIMMERMANN
DIPL. ING. JULIUS DIECKMANN
ÖFFENTL. BEST. VERM.-ING.

AUFTRAGSNUMMER: _________

ERLAUBNISVERMERK:
DIE VERVIELFÄLTIGUNG IST NUR FÜR EIGENE, NICHTGEWERBLICHE ZWECKE GESTATTET (PARAGRAPH § 5 
ABS. 3, PARAGRAPHB § 9 ABS. 1 S. 2 NIEDERSÄCHSISCHES GESETZ ÜBER DAS AMTLICHE 
VERMESSUNGSWESEN (NVEMG) VOM 12.12.2002 - NDS. GVBI. NR. 1 / 2003 S. 5).

3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG:
   
THALEN CONSULT GMBH

PROJEKTBEARBEITUNG:  DIPL.-ING.  R. BOTTENBRUCH
TECHNISCHE MITARBEIT:                               Akö/RÜ/EWa

_________________________________________________________________________________________�

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER VERBANDSAUSSCHUSS DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALER INDUSTRIEPARK KÜSTENKANAL 
HAT IN SEINER SITZUNG AM _____________ DEM ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS NR.4 UND DER 
BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB 
BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM __________ IN DER 
NORDWEST-ZEITUNG BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER 
BEGRÜNDUNG HABEN VOM ___________ BIS ____________GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH 
AUSGELEGEN.

SATERLAND, DEN _________________

_________________________________                                                                                                          
DER VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER  
_________________________________________________________________________________________

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DIE VERBANDSVERSAMMLUNG DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALER INDUSTRIEPARK 
KÜSTENKANAL  DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4 NACH PRÜFUNG DER ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 
BAUGB IN IHRER SITZUNG AM ____________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG 
BESCHLOSSEN.

SATERLAND, DEN _________________

_________________________________                                                                                                            
DER VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER 
_________________________________________________________________________________________

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE VERBANDSVERSAMMLUNG DES 
ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALER INDUSTRIEPARK KÜSTENKANAL IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM 
__________ IN DER NORDWEST-ZEITUNG BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER BEBAUUNGSPLANS NR. 4 IST 
DAMIT AM ____________ RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

SATERLAND, DEN _______________

 ________________________________                                                                                                       
DER VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER  
_________________________________________________________________________________________

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES NR. 4 IST DIE VERLETZUNG 
VON VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT 
WORDEN.

_____________, DEN _____________

_________________________________                                                                                    
DER VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER  

PRÄAMBEL

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB)  I. V. M. § 58 DES 
NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DIE 
VERBANDSVERSAMMLUNG DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALER INDUSTRIEPARK KÜSTENKANAL 
DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4 "INTERKOMMUNALER INDUSTRIEPARK KÜSTENKANAL" BESTEHEND AUS DER 
PLANZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN, ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 

SATERLAND,  DEN ________________

_________________________________                                                                                     
DER VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER                                                                            (SIEGEL)

VERFAHRENSVERMERKE (FORTSETZUNG)

VERFAHRENSVERMERKE

Gauß - Krüger - Koordinatensystem

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

STADT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG

7. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses i. V. m. la�ächen und zum Schutz, zur Pflege 
    und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 16 i. V. m. Nr. 20 BauGB)

I. Festsetzungen des Planes

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
öffentliche Grünflächen

6. Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Industriegebiete (eingeschränkt) (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 
i. V. m. § 1 (9) BauNVO)

0 20 40 60 80 200 m100

Emissionskontingent LEK tags/nachts in dB(A)/m²67 dB(A)/qm
gemäß textlicher Festsetzung Nr. ...

IV. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
(§ 9 (7) BauGB)

TF Nr. ... 

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung

Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmungen
Regenrückhaltebereiche

(verlegter) Graben Fr-N-L-18, vorbehaltlich Plangenehmigung
bzw. Planfeststellung gem. NWG

Hafen, vorbehaltlich Plangenehmigung bzw. Planfeststellung
gem. WaStrG

Bundeswasserstraße Küstenkanal

RRB

Regenwasserüberlauf

8. Bindung und Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
    (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindung und das Anpflanzen

II. Nachrichtliche Übernahme

III. Darstellungen ohne Normcharakter

G

H

Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung112/53

GIe

Trennung der Richtungsektoren gem. TF Nr. 1.3

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

GH:  57,00 m maximal zulässige Gebäudehöhe über Normal-Null (NN)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

5. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Rad- und Fußweg

Straßenbegrenzungslinie

4. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 (1) Nr. 10 BauG)

Bahntrasse 

Räumuferstreifen 

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Baugrenze

K

N

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

1. Hafen 

Die dargestellte Wasserfläche (H) dient der Freihaltung für einen Hafen, der gemäß einer noch zu erlangenden  
Plangenehmigung bzw. Planfeststellung gem. Wasserstraßengesetz (WaStrG) nachrichtlich übernommen und errichtet 
werden soll.

2. Gewässer 

Die dargestellte Wasserfläche (G) dient der Freihaltung für die zu verlegenden Gewässer Fr-N-L-16, Fr-N-L-18 und 
Fr-N-L-18a, die gemäß einer noch zu erlangenden  Plangenehmigung bzw. Planfeststellung gem. Nds. Wassergesetz 
(NWG) nachrichtlich übernommen werden soll.

5. Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und Naturhaushaltes 
(§ 9 (1a) i. V. m. § 1 a BauGB)

In der Gemarkung … auf dem Flurstück … Flur … vollflächig in der Gemarkung … Flurstück …, Flur … vollflächig sowie 
in der Gemarkung … auf dem Flurstück …, Flur … auf … ha ist durch … ein … zu entwickeln und dauerhaft zu 
erhalten.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) i. V. m. § 1 (9) BauNVO)

1.1 Die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter gem. § 9 (3) Nr. 1 BauNVO und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke gem. § 9 (3) Nr. 2 BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Im festgesetzten im eingeschränktem Industriegebiet Teilbereich 1 (GIE 1) und Teilbereich 2 (GIE 1) sind jeweils nur 
Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten. Bezugsfläche für die Berechnung sind die überbaubaren und nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen des jeweiligen Baugebietes. Die Berechnung der  Emissionskontingente LEK ist mit 
der Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionsort und ausschließlich unter Berücksichtigung 
des Abstandsmaßes durchgeführt worden.

Gebiet Emissionskontingente Emissionskontingente
LEK tags LEK nachts

Industriegebiet Teilbereich 1 65 dB (A) / m² 57 dB (A) / m²
Industriegebiet Teilbereich 2 67 dB (A) / m² 52 dB (A) / m²

1.3 Für den dargestellten Richtungssektor B (Richtung Südost) erhöhen sich die zulässigen Emissionskontingente LEK 
tags/nachts um das Zusatzkontingent (LEK,zus,K) von + 5,0 dB(A) / m² und für den dargestellten Richtungssektor A 
(Richtung Nordwest) um das Zusatzkontingent (LEK,zus,K) von + 0,0 dB(A) / m².

1.4 Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen 6 und 7 für 
Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i  durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. Auf Verlangen der zuständigen 
Immissionsschutzbehörde ist die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente im jeweiligen Anlagen- 
zulassungsverfahren durch sachverständige Beurteilung (Schalltechnische Prognose) nachzuweisen.

2. Flächen, die von der Bebauung frei zu halten sind und ihre Nutzung (§ 9 (1) Nr.10 Bau GB)

2.1 Die auf der Grünfläche festgesetzten Flächen sind für eine spätere Errichtung einer Bahnstrecke freizuhalten. 

2.2 Eine Pflanzung von Bäumen und Sträuchern oder das Errichten von Zäunen innerhalb der Flächen ist nicht 
zulässig.

3. Oberflächenentwässerung (§ (1) Nr. 16 BauGB)

Das anfallende Niederschlagswasser ist den festgesetzten Flächen (RRB) zu zuführen.

4. Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB)

Auf der festgesetzten Grünfläche sind vorhandene Bäume und Gehölze zu erhalten und in die Neuanpflanzungen zu 
integrieren. Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. Verbleibende Flächen sind vollflächig mit 
standortgerechten, heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (FORTSETZUNG)

1. Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.06.2013.

2. Archäologische Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landkreis Cloppenburg als 
Unterer Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3. Altablagerungen

Sollten bei Bau- oder Erschließungsmaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden, ist 
unverzüglich der Landkreis Cloppenburg, untere Bodenschutzbehörde, zu informieren.

4. Bodenschutz

Die durch Bau- oder Erschließungsarbeiten verdichtete Bodenfläche im unversiegelten Bereich ist nach Beendigung der 
Maßnahme wieder in den ursprünglichen Zustand der Bodenstruktur zu versetzen.

5. Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat der zentralen Polizei- 
direktion zu benachrichtigen.

6. Räumuferstreifen entlang Verbandsgewässer

Im Plangebiet verlaufen Verbandsgewässer. Es wird darauf hingewiesen, dass Grundstückseigentümer innerhalb der 
im Plan festgesetzten fünf Meter breiten Räumuferstreifen entsprechend der Satzung des Entwässerungsverbandes, 
der Wasseracht Friesoythe unter anderem verpflichtet ist, die Baggerung (Befahrung, Säuberung, Ausgrabung) und die 
Ablagerung des Aushubes zu dulden.

7. Maßnahmen an Gewässern

Für Umbaumaßnahmen an Gewässern sind wasserrechtliche Genehmigungen nach § 68 des Wasser- 
haushaltsgesetzes (WHG) i. v. m. § 108 Nds. Wassergesetzes (NWG) erforderlich. Das gleiche gilt für Verrohrungen 
(Überfahrten/Überwegungen). Hierfür sind Genehmigungen nach § 36 des WHG i. V. m. § 57 NWG einzuholen.

8. Leitungen

Die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen kann von der im Plan gekennzeichneten Lage erheblich 
abweichen. Daher ist vor Beginn von Bodenbewegungen, Bauarbeiten und/oder Bohrungen in der Nähe der Leitung 
vom Leitungsträger die genaue Lage des Leitungsverlaufs in der Örtlichkeit feststellen zu lassen.

HINWEISE

SchmutzwasserdruckrohrleitungS


